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§ 43 AktG Verzicht und Vergleich
 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.04.2025

§ 43.

Die Gesellschaft kann auf Ersatzansprüche gegen die Gründer, die neben diesen haftenden Personen und gegen die

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats (§§ 39 bis 41) erst nach fünf Jahren seit der Eintragung der Gesellschaft

in das Firmenbuch und nur dann verzichten oder sich darüber vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt

und nicht eine Minderheit, deren Anteile zwanzig vom Hundert des Grundkapitals erreichen, widerspricht. Die zeitliche

Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzp:ichtige zahlungsunfähig oder überschuldet ist und sich zur Überwindung

der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung mit seinen Gläubigern vergleicht.
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